
 

Auszug aus dem Beschlussprotokoll 
20. Ratssitzung vom 7. November 2018
 
 
 

525. 2018/339 
Beschlussantrag der SP-, FDP-, Grüne-, GLP-, AL-Fraktion und der Parlaments-
gruppe EVP vom 12.09.2018: 
Einführung eines Antragsrechts in der Kompetenz von Stadt- und Gemeinderat  
für Einwohnerinnen und Einwohner nach Vollendung des 12. Lebensjahres,  
Änderung der Geschäftsordnung des Gemeinderats (GeschO GR) 

  
Dr. Davy Graf (SP) begründet den Beschlussantrag (vergleiche Beschluss-Nr. 
353/2018). 

 
Roger Bartholdi (SVP) stellt namens der SVP-Fraktion den Ablehnungsantrag und  
begründet diesen. 

 

Der Rat stimmt dem Beschlussantrag mit 101 gegen 16 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) 

zu. 

 

Weiterbehandlung durch das Büro im Sinne von Art. 99 Abs. 3 GeschO GR 

 

 

Damit ist beschlossen: 

 
Der Gemeinderat beschliesst, die Geschäftsordnung wie folgt zu ergänzen: «Einwohnerinnen und Einwoh-
ner der Stadt Zürich nach Vollendung des 12. Lebensjahres sind berechtigt, dem Büro des Gemeinderates 
einen Antrag in der Kompetenz von Stadt- und Gemeinderat einzureichen. Das Büro beschliesst innert 
sechs Monaten, ob der Antrag dem Gemeinderat als Bevölkerungsantrag zur Abstimmung vorgelegt wird. 
Zur vorläufigen Unterstützung und Überweisung an den Stadtrat ist die Zustimmung von 42 Ratsmitgliedern 
notwendig.» 

 

Mitteilung an den Stadtrat 
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